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Madwiesstrasse 11
CH-8461 Oerlingen

Tel  052 319 27 26
info@tannertreuhand.ch
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Vereinbaren Sie einen Termin für eine Projekt-

        
        

        
vorstellung Tel 052 338 07 09

Ländlich, beschaulich und schön gelegen:  
Vier Reiheneinfamilienhäuser und zweimal zwei 
Doppeleinfamilienhäuser

Die Eigenheime liegen im Dorfteil Wiler direkt neben 
Wiesen und fügen sich harmonisch in den ländlichen 
Charakter der Umgebung ein: Die acht geräumigen 
Einfamilienhäuser besitzen eine schöne Aussicht, 
Umschwung und eine eigene Tiefgarage.

impuls immobilien ag, 8472 Seuzach Tel. 052 338 07 09 info@impuls-immobilien.ch

VERKAUF & BERATUNG

www.impuls-immobilien.ch

ERSTELLERIN

www.wilerbuch.ch

Ländlich schön gelegen
Alle Häuser geben einen wunderbaren Blick ins Grüne und zu den nahen Rebbergen frei. 
Eine perfekte Wahl für Paare oder Familien, die abseits der Alltagshektik in einer Gemeinde 
erstklassige Lebensqualität suchen. VP ab CHF 965`000.-- inkl. Parkierung

«Clever kombinieren,  
Steuern reduzieren!» 

MANNHART & FEHR TREUHAND AG   
Winkelriedstrasse 82, 8203 Schaffhausen, Telefon +41 52 632 20 20
info@mf-treuhand.ch, www.mf-treuhand.ch

Füllen Sie Ihre Steuererklärung nicht erst im letzten Moment aus! Denn mit frühzeitigem Planen 
und cleverem Kombinieren von Vermögensstruktur, Schulden und Altersvorsorge können Sie 
legal Steuern sparen – im Geschäft wie im Privaten.

Wir kennen die entscheidenden Passagen im Steuerrecht. Rufen Sie mich an unter 052 632 20 20.

Patrik Schweizer, Mandatsleiter: 

MANNHART & FEHR TREUHAND AG   hat die Spezialisten.

www.steuerteam.ch/wy

Buchhaltungen, Jahresabschlüsse    

Kaiser GMBH

Buchhaltungen 

    für Kleinstfirmen         KMU

    Privatpersonen

Wenn Sie Ihre steuer-sorgen loswerden 
und dabei erst noch Zeit, Geld und Nerven 
sparen möchten, dann sprechen Sie 
mit uns; Ihrem persönlichen Treuhandbüro 
beim Bahnhof Winterthur.

rufen sie uns an: 052 202 84 84

Rudolfstrasse 31  
8400 Winterthur  
steuern@kaiser-
buchhaltungen.ch

   

Auch bei der Arbeitskleidung gibt es oft 
Unklarheiten. Abzugsberechtigt sind nur 
diejenigen Arbeitskleider, die aus-
schliesslich Berufs- und Arbeits zwe-
c ken dienen. Wer aufgrund seiner be-
ruflichen Stellung Anzüge oder De sig-
nermode trägt, kann dies nicht geltend 
machen. Gut sieht es hingegen für all 
diejenigen aus, die sich beruflich wei-
ter bilden. Hier gibt es grosszügige Ab-
zugsmöglichkeiten. Es lohnt sich, die 
Weg leitung in diesem Punkt genau zu 
studieren. 

Neuerungen 2019
Einzahlungen in die gebundene Selbst-
vorsorge (Säule 3a) sind beliebt, weil 
man sie vom steuerbaren Einkommen 
in Abzug bringen kann. Für 2019 er hö-
hen sich die maximal erlaubten Steuer-
abzüge auf 6826 Franken (2018: 6768) 
für Personen, die bereits eine 2. Säule 
haben, bzw. 34 128 Franken (2018: 
33 840) für Personen ohne 2. Säule. 
Viele Steuerpflichtige tätigen ihre Über-
wei sung im Dezember, eine Einzahlung 
ist aber jederzeit möglich. Und falls 
Ihnen 2019 das Lotto-Glück lacht: Seit 
dem 1. Januar 2019 sind Lot togewinne 
bis zu einer Million steuerfrei. 

www.treuhandsuisse-zh.ch

*Nicole von Reding ist Vorstandsmitglied 
des Schweizerischen Treuhänderverbands
TREUHANDSUISSE Sektion Zürich

Nicole von Reding*

In der Steuererklärung sind die 
Abzüge der attraktivste Teil. Es 
gibt interessante Möglichkeiten, 
die man ausschöpfen sollte. Der 
Fiskus setzt aber auch Grenzen, 
die man kennen muss.

Wer bei den Abzügen die Pauschal-
beträge gemäss Wegleitung einsetzt, 
hat es bequem. Liegen die tatsäch-
lichen Kosten höher, wird es anspruchs-
voller. Ohne Auflistung und Belege 
geht nichts. Dabei sollte man die Re-
geln kennen, die bei Abzügen gelten. 

Im Fokus: Berufskosten
Eine aktuelle Neuerung betrifft im 
Kanton Zürich die Abzüge für die 
Fahrkosten zwischen Wohn- und Ar-
beitsort. Bei der Staats- und Gemein-
desteuer gilt für das Steuerjahr 2018 
erstmals eine Maximalgrenze von 
5000 Franken. Das Limit bei der Bun-
dessteuer liegt noch tiefer. Hier darf 
man seit 2016 maximal 3000 Franken 
geltend machen. Abzugsfähig sind 
grundsätzlich die Kosten für den Ar-
beitsweg mit den öffentlichen Ver-
kehrs  mitteln. Autokosten sind nur in 
bestimmten Fällen abzugsfähig.

Mit der Flexibilisierung der Arbeitswelt 
gewinnt das Thema «Home Office» an 
Aktualität. Kann man nun Kosten für 
ein privates Arbeitszimmer abziehen, 
wenn man teilweise zu Hause arbeitet? 
Die Antwort lautet in der Regel: Nein. 
Ein Arbeitszimmerabzug wird nur 
gewährt, wenn ein wesentlicher Teil 
der beruflichen Arbeit zu Hause er-
ledigt werden muss, weil der Arbeit-
geber keinen geeigneten Arbeitsplatz 
zur Verfügung stellt und der Steuer-
pflichtige in seiner Privatwohnung 
über einen besonderen Raum verfügt. 

Steuern: aktuelle Tipps für die Abzüge 

Ist die Steuererklärung eine lästige Pflicht für Sie?
Wir sind für Sie da
– Steuerberatung natürlicher Personen
–	 Steuerberatung	juristischer	Personen
– Treuhand-Dienstleistungen

ANOBIS AG
Alfonso	Langellotti	/	Irene	Streit-Müller	/	Sandro	Herren

Kaltenbacherstrasse 40, 8260 Stein am Rhein
Werkhofstrasse 6, 8451 Kleinandelfingen
Bahnhofplatz 2, 8001 Zürich

Tel. 052 338 18 18 / Fax 052 338 18 19 / info@anobisag.ch


